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◗  Er oder sie kann aber auch einen Stimm-
zettel verändern oder »à la carte« aus den 
verschiedenen Wahlvorschlägen zusam-
menstellen.

Kumulieren – Häufeln: Der Wähler muss 
nicht jedem Bewerber gleich viele Stim-
men geben. Er kann Kandidaten, die er 
besonders gerne im Gemeinderat oder 
Kreistag sehen möchte, stärker unterstüt-
zen und ihnen bis zu drei Stimmen geben. 
Dieses Anhäufeln von Stimmen nennt man 
kumulieren. Bei einem Kreuz oder einer 
»1« in dem Kästchen hinter dem vorge-
druckten Namen bekommt der Bewerber 
eine Stimme, bei einer »2« oder »3« ent-
sprechend mehr. Der Wähler darf allerdings 
nicht mehr Stimmen vergeben, als er ins-
gesamt hat. Im Falle von Freiburg  muss 
er also genau nachzählen, ob die Summe 
seiner Stimmen nicht mehr als 48 beträgt. 
Wer sich verzählt, stimmt ungültig ab.

Panaschieren – Mischen: Der Wähler ist 
nicht auf die Kandidaten eines Stimmzet-
tels beschränkt. Er kann Bewerber verschie-
dener Stimmzettel mischen (panaschieren). 
In der Regel wird er einen oder mehrere 
Namen von einem anderen Wahlvorschlag 
in die freien Zeilen seines Stimmzettels 
schreiben. Wenn er will, kann er auch diesen 
Kandidaten mehrere Stimmen geben (kumu-
lieren). Auch hier gilt: Wer mehr Stimmen 
vergibt, als Sitze zu vergeben sind, macht 
seine Wahl ungültig.

D 4 Wählen »à la carte«

Vor der Wahl bekommt jeder Wahlberechtigte einen Umschlag 
mit den Stimmzetteln und einer Mitteilung zugesendet, wo 
und wann die Wahl stattfi ndet. Gewählt wird in einem öf-
fentlichen Wahllokal. Zuerst überprüft ein Wahlhelfer, ob 
der Wähler auch im Wählerverzeichnis eingetragen ist. Den 
Stimmzettel selbst füllt der Wähler in einer Wahlkabine aus 
und wirft ihn dann in einem Umschlag in eine Wahlurne. 
Nach der Wahl werden die Urnen geöffnet und die Stimmen 
von den Wahlhelfern öffentlich ausgezählt. Wer am Wahl-
tag verhindert ist, hat die Möglichkeit, per Briefwahl zu 
wählen. 

Jeder Wähler hat so viele Stimmen, wie Gemeinderäte oder 
Kreisräte zu wählen sind. Die Anzahl der Räte richtet sich 
nach der Größe der Gemeinde. In einer Stadt wie z. B. Frei-
burg sind das 48. Grundsätzlich hat der Wähler oder die 
Wählerin bei der Wahl zwei Möglichkeiten:
◗  Er oder sie kann den Stimmzettel unverändert abgeben. 
Damit erhält jede Bewerberin und jeder Bewerber auf dem 
Stimmzettel jeweils eine Stimme.

Zur Ermittlung der gewählten Bewerber werden zunächst für 
jeden einzelnen Wahlvorschlag die Stimmen der einzelnen 
Kandidaten zusammengezählt. Hat jemand beispielsweise 
auf dem Stimmzettel der CDU zwei Kandidaten der SPD auf-
geführt (panaschiert), so werden deren Stimmen natürlich 
dem Wahlvorschlag der SPD zugerechnet. 

Anders als bei den Bundestags- oder Landtagswahlen gibt 
es bei den Kommunalwahlen keine Fünfprozenthürde. Mit 
dem sogenannten d‘Hondtschen Zählverfahren wird ermit-
telt, wie viele Sitze auf eine Liste entfallen. Bei diesem 
Verfahren erhält jede Liste weitgehend den Anteil an den 
Gesamtsitzen, den sie an den Gesamtstimmen erhalten hat 
(Verhältniswahlrecht). Um das Beispiel von Freiburg zu 
nehmen: Hier kam die CDU bei den letzten Gemeinderats-
wahlen auf 26,1 Prozent der Stimmen und bekam 13 (d. h. 
27 Prozent) der zu vergebenden 48 Gemeinderatssitze. Die 
so ermittelten Sitze erhalten diejenigen Bewerber der Liste, 
welche die meisten Stimmen erhalten haben.

Wähler 
kumuliert

 (bis maximal drei 
Stimmen)

Wähler 
panaschiert

unverändert 
oder im Ganzen gekenn-
zeichneter Stimmzettel: 

Jeder Kandidat erhält eine 
Stimme.

maximale 
Stimmenzahl darf 
nicht überschritten 

werden.
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D 5 Gültig oder ungültig?

In der erfundenen Gemeinde Bad Wurzenried fi nden Ge-
meinderatswahlen statt. Die Gemeinde hat knapp 10.000 
Einwohner. Entsprechend sind 18 Gemeinderäte zu wählen. 
Hier sind vier Stimmzettel von vier verschiedenen Wähle-
rinnen und Wählern abgebildet. 

D 6 Ist das Wahlrecht wirklich so kompliziert?

Bei keiner anderen Wahl haben die Bürgerinnen und Bürger 
so viel Gestaltungsspielraum wie bei den Kommunalwahlen. 
Aber nutzen sie diese Möglichkeiten überhaupt? Und sind 
diese Regelungen nicht für viele zu kompliziert? 

In Großstädten kumulieren und panaschieren teilweise über 
fünfzig Prozent der Wählerinnen und Wähler. In kleineren 
Gemeinden steigt der Anteil auf bis zu neunzig Prozent. 

Und was besonders bemerkenswert ist: Der Anteil der un-
gültigen Stimmzettel liegt mit 3,5 Prozent (Gemeinderats-
wahlen 2004) nur etwas höher als bei den Landtags- und 
Bundestagswahlen, bei denen sich der Anteil der falsch 
ausgefüllten Wahlzettel zwischen einem und zwei Prozent 
bewegt. 

◗ Erklärt die Begriffe »kumulieren« und »panaschieren«.
◗ Erörtert die Vor- und Nachteile des baden-württember-
gischen Kommunalwahlrechts. Zieht dazu auch D 6 heran. 
Diskutiert nochmals die Karikatur D 1.

◗ Interpretiert die Karikatur D 1. 
◗ Erläutert die Wahlrechtsprinzipien (D 2).
◗ Erörtert mögliche Gründe für die relativ schwache Wahlbetei-
ligung der EU-Ausländer bei den Kommunalwahlen (D 3).

ARBEITSAUFTRÄGE ZU D 1 – D 6

Lösungen: Stimmzettel 1 (SPD): gültig; Stimmzettel 2 (CDU): ungültig wegen Überschreitung der Höchststimmenzahl; 
Stimmzettel 3 (UW): gültig, jedoch werden die möglichen 18 Stimmen nicht ausgeschöpft; Stimmzettel 4 (Grüne): ungültig 
wegen Überschreitung der Höchststimmenzahl.

Stellt fest, welche Stimmzettel gültig und welche nicht 
gültig sind. Gebt bei Ungültigkeit die Gründe an.
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